
Münzbacher Gemeindezeitung 06/2017

ACHTUNG!!!
Den Restabfallkalender 2018 auf

Seite 7 und 8 ausschneiden
Amtliche Mitteilung – 
zugestellt durch Post.at

Ausgabe 6/2017		 18.12.2017

Die Wohnung hat ca. 57m²,
1 Kochnische, 2 Zimmer, 1 Loggia und 
1 PKW-Abstellplatz im Freien.
Kosten ca. 470 €/Monat

Bei Interesse melden sie sich am 
Marktgemeindeamt Münzbach.

Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, die wir uns für 
einen anderen Menschen nehmen, das Kostbarste ist, was 
wir schenken können, haben wir den Sinn der Weihnacht 
verstanden.
(© Roswitha Bloch)

ZEIT SCHENKEN

Christbaum-
spende

Heuer wurde der Christbaum für 
unseren Marktplatz von Herrn Mario 
Riegler, Friedhofstraße 2 gespendet - 
Ein herzliches Dankeschön dafür!

Liebe Münzbacherinnen und Münzbacher,
in wenigen Tagen wird das Jahr 2017 Geschichte sein. Es war ein bewegtes Jahr. 
Die Zeit ist allzu schnell vergangen. Vieles konnte erledigt werden. Neue Wege 
wurden gesucht und beschritten. Einiges musste auf das nächste Jahr verschoben 
werden, weil die Zeit einfach noch nicht reif für eine Lösung war. Aber eines ist 
mir wichtig: Hinter jeder Tätigkeit darf der Mensch nicht vergessen werden, der 
Hand angelegt hat. 
Diesen Wegbegleitern, die unserem Münzbach das kostbarste, nämliche ihre 
Freizeit geschenkt haben, um den Ort zu gestalten und weiter zu entwickeln, sei 
ein aufrichtiges Danke gesagt.

Ein Ort lebt von und durch seine Vereine und Institutionen. Seine freien Minuten 
mit Freunden zu verbringen, schafft Ausgleich und Kraft für den intensiven 
Arbeitsalltag. Wenn durch diese gemeinsamen Interessen auch noch unser 
lebenswertes Münzbach, sei es im brauchtumsmäßigen, kulturellen, kirchlichen, 
feuerwehrtechnischen, sportlichen, uvm., profitiert, verdient das meine 
Hochachtung.
In Zeiten der Gemeindefinanzierung neu, wird uns Gemeindevertretern bewusst, 
was es heißt geordnete Finanzen (Ausgleichsgemeinde!) zu haben. Dazu 
gehört auch eine gute und florierende örtliche Wirtschaft. An dieser Stelle allen 
Gewerbetreibenden ein aufrichtiges Vergelt´s Gott für euren Einsatz!

Last but not least, möchte ich mich bei meinen „Mitstreitern“ im Gemeinderat, 
bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Gemeindeamt, im Außendienst, 
Kindergarten und Schule bedanken. Danke für Euer Engagement.

Ich wünsche EUCH besinnliche und frohe Weihnachten im Kreise eurer Familien.
Für das Jahr 2018 wünsche ich viel Erfolg und Gesundheit.

Euer
Bindreiter Josef, Bürgermeister

Betreubare 
Wohnung frei!
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Aus den letzten beiden Gemeinderatssitzungen
•	 Genehmigung des Finanzierungsplanes Feuerwehrhausneubau FF Münzbach mit Gesamtkosten von € 930.000,00
•	 Der Prüfbericht der BH-Perg zum Rechnungsabschluss 2016 wurde zur Kenntnis genommen.
•	 Der Kassenkredit für das Finanzjahr 2018 wird bei der Raiffeisenbank Perg, Bankstelle Münzbach aufgenommen.  
•	 Die Steuerhebesätze für 2018 wurden beschlossen:
	 Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe...............	500 v.H.d. Steuermessbetrages
	 Grundsteuer für Grundstücke (B)..................................................	 500 v.H.d. Steuermessbetrages
	 Hundeabgabe.................................................................................	 € 30,-- für jeden Hund
	 Wasser-, Kanal- und Abfallgebühren............................................	 laut Verordnungen
•	 Die Kanal- und Wassergebühren werden ab 1.1.2018 wie folgt festgesetzt:
	 Kanal-Anschlussgebühr	 €	 4.265,00
	 Kanal-Benützungsgebühr	 €	 3,75
	 Wasser-Anschlussgebühr	 €	 2.600,00
	 Wasser-Benützungsgebühr	 €	 1,49
		  jeweils zuzüglich 10 % Umsatzsteuer

	 Die Kanalgebührenordnung wird dahingehend geändert, dass nur mehr bei der Befüllung von Schwimmteichen 	
	 (bisher auch für Swimming-Pools) die Kanalbenützungsgebühr entfällt. 
•	 Genehmigung des Voranschlages für das Finanzjahr 2018
	 Einnahmen und Ausgaben Ordentlicher Haushalt	 €	 4.291.100,00 (ausgeglichen)
	 Insgesamt werden dem Außerordentlichen Haushalt € 416.700,00 zugeführt, davon zweckgebundene Anschluss- 
	 und Aufschließungsgebühren sowie Infrastrukturkostenbeiträge von € 263.900,00 und € 2.300,00 für die neue 
	 Einsatzbekleidung der Feuerwehren. Die laut „Gemeindefinanzierung neu“ vom Land OÖ vorgesehenen 
	 Strukturfondsmittel von € 150.500,00 werden zur Ausfinanzierung von Außerordentliche Projekten verwendet.
	 Außerordentliche Einnahmen	 €	 1.840.800,00
	 Außerordentliche Ausgaben	 €	 1.838.800,00
	 Überschuss	 €	 2.000,00
Der Feuerwehrhausneubau, der Siedlungsstraßenneubau und die Aufschließung der neuen Siedlung „Felsenruhe – Etappe 
2“ bilden die wesentlichen Vorhaben im Außerordentlichen Haushalt.
•	 Genehmigung des Mittelfristigen Finanzplanes für 2018 – 2022.
	 Die geplanten Investitionsvorhaben werden nachstehend mit folgender Priorität gereiht:
		  1.	 Volksschulsanierung – Mehrzwecksaal mit Musikheim
		  2.	 Löschbrunnenbau (jährlich 1 Stück abwechselnd Pflichtbereich Münzbach bzw. Obernstraß)
		  3.	 Infrastrukturelle Aufschließung „Gewerbegebiet neu“
Der Siedlungsstraßenbau, sowie die Erweiterung des örtlichen Wasser- und Kanalnetzes müssen laut Erlass des Landes OÖ 
nicht in die Prioritätenreihung aufgenommen werden.
•	 Der Voranschlag 2018 der gemeindeeigenen Firma (Verein zur Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde 

Münzbach & CoKG) wurde zur Kenntnis genommen. 
•	 Flächenwidmungsplan-Änderung 4.19 (Fa. Greisinger): Plangenehmigung
•	 Flächenwidmungsplan-Änderung 4.31 (Ing. Lettner Christoph): Grundsatzbeschluss
•	 Beschluss der Verordnung über die Auflassung einer öffentlichen Wegparzelle beim Schloss Innernstein. 
•	 Grundsatzbeschluss über die Erlassung einer Straßenpolizeilichen Verordnung betreffend 30 km/h-Beschränkung in der 

Siedlung „Marktfeld“.
•	 Beschluss über eine Verkehrszählung in der Schwemmstraße.
•	 Der Auftrag für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung wurde an die billigstbietende Firma Deco & Lights vergeben.



3Münzbacher Gemeindezeitung 06/2017

Termin:	25. Jänner 2018
Uhrzeit:	15:30-20:30 Uhr
Wo:	 Volksschule
	 Münzbach

Kundmachung
Flächenwidmungsplan Münzbach; Änderung Nr. 4.31

Örtliches Entwicklungskonzept: Änderung 2.11
Antragsteller: Ing. Christoph Lettner

V e r s t ä n d i g u n g
gemäß § 36 Abs. 4 in Verbindung mit § 33 Abs.1 u.2 OÖ. Raumordnungsgesetz 1994, in der geltenden Fassung.

Aufgrund eines Antrages beabsichtigt die Marktgemeinde Münzbach die Änderung des rechtskräftigen Flächenwidmungs-
planes betreffend nachstehender Grundstücke:

Ing. Lettner Christoph
 
GrundstückNr: 55/1, 61, 65/2, 79, KG Innernstein Umwidmung v. Grünland in Betriebsbaugebiet und in ein eingeschränktes 
gemischtes Baugebiet im Ausmaß von ca. 7.330 m²  

Gemäß § 36 Abs. 4 iVm. § 33 Abs. 1 und 2 OÖ ROG, i.d.g.F., wird vor der beabsichtigten Änderung des Flächenwidmungs-
planes jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Die Stellungnahme kann schriftlich oder mündlich während der Amtsstunden beim Marktgemeindeamt Münzbach 
eingebracht werden. Stellungnahmen oder Einwände, die nicht bis spätestens 12. Februar 2018 beim Gemeindeamt 
Münzbach einlangen, werden nicht mehr berücksichtigt. Die Unterlagen können während der Amtsstunden beim Gemeinde-
amt Münzbach eingesehen werden.

•	 Die Änderung des Dienstpostenplanes wurde beschlossen.
•	 Dem Musikverein Münzbach wird für das Jahr 2017 eine finanzielle Subvention in der Höhe von € 2.500,-- gewährt.
•	 Beschlussfassung einer Resolution zum „Pflegeregress“ – der Bund wird aufgefordert, die anfallenden Mehrkosten 

durch die Gesetzesänderung den Oberösterreichischen Gemeinden zu ersetzen.
•	 Der Prüfbericht der BH-Perg zum Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2017 wurde zur Kenntnis genommen.

Gartenhütten -
anzeige- oder bewilligungspflichtig?
Es muss immer wieder festgestellt 
werden, dass Gartenhütten konsenslos 
errichtet werden. Gemäß §25 (1) Zif. 9 
Oö. Bauordnung 1994 idgF. unterliegt 
die Errichtung oder wesentliche 
(umbaugleiche) Änderung von nicht 
Wohnzwecken dienenden ebenerdigen 
(eingeschossigen) Gebäuden mit einer 
bebauten Fläche bis zu 15 m² der 
Anzeigepflicht. Bei Überschreitung 
der 15 m² handelt es sich um ein 
bewilligungspflichtiges Bauvorhaben.
Bei anzeigepflichtigen Gartenhütten 
sind nachstehende Unterlagen der 
Baubehörde zur Vorlage zu bringen:
•	 Anzeigeformular
•	 Planskizze + Lageplan (2-fach)

Unterlagen bei baubewilligungs-
pflichtigen Gartenhütten:
•	 Ansuchen
•	 Einreichplan + Lageplan (2-fach) 

mit Nachbarunterschriften
•	 Baubeschreibung

Bauunterlagen können im Vorfeld 
am Marktgemeindeamt Münzbach 
(Bauamt) bei Frau Regina Rathgeb 
abgegeben werden.

24. Jän. 2018
14. Feb. 2018
14. März 2018 Foto: pixabay

Bauverhand-
lungstermine

Vorankündigung 
Blutspendeaktion
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Die Eigentümer von Liegenschaften 
in Ortsgebieten, ausgenommen die 
Eigentümer von unbebauten land- und 
forstwirtschaftlichen Liegenschaften, 
haben dafür zu sorgen, dass die dem 
öffentlichen Verkehr dienenden 
Gehsteige und Gehwege in der Zeit 
von 06:00 – 22:00 Uhr von Schnee und 
Verunreinigungen gesäubert sowie bei 
Schnee und Glatteis gestreut sind.

Ist ein Gehsteig bzw. Gehweg nicht 
vorhanden, so ist der Straßenrand in 
der Breite von 1 Meter zu säubern 
und zu bestreuen. Die Eigentümer 
müssen weiter dafür sorgen, dass 
Schneewechten oder das Eis von den 
Dächern ihrer an der Straße gelegenen 
Gebäude entfernt werden. Durch die 
Arbeiten dürfen die Straßenbenützer 

nicht gefährdet oder behindert werden.
Im Zuge der Durchführung des 
Winterdienstes auf öffentlichen 
Verkehrsflächen kann es aus 
arbeitstechnischen Gründen 
vorkommen, dass die Marktgemeinde 
Flächen räumt und streut, hinsichtlich 
derer die Anrainer/Grundeigentümer im 
Sinne der vorstehend genannten bzw. 
anderer gesetzlicher Bestimmungen 
selbst zur Räumung und Streuung 
verpflichtet sind (Gehsteige/-wege).
Die Marktgemeinde Münzbach weist 
ausdrücklich darauf hin, dass
•	es sich dabei um eine (zufällige) 
	 unverbindliche Arbeitsleistung der 
	 Marktgemeinde Münzbach handelt,  
	 aus der kein Rechtsanspruch ab-
	 geleitet werden kann;

•	die gesetzliche Verpflichtung sowie 
	 die damit verbundene zivilrechtliche 
	 Haftung für die zeitgerechte und 
	 ordnungsgemäße Durchführung  
	 der Arbeiten in jedem Fall beim  
	 verpflichteten Anrainer bzw. 
	 Grundeigentümer verbleibt;
•	eine Übernahme dieser Räum- und  
	 Streupflicht durch stillschweigende 
	 Übung im Sinne des § 863 Allgemeinem 
	 Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB)  
	 hiermit ausdrücklich ausgeschlossen 
	 wird.

Ein “Dankeschön“ allen 
Hauseigentümern, die immer 
pflichtbewusst den Winter-

dienstverpflichtungen nachkommen!

Winterdienst 2017/2018

Herzliche Gratulation!
zum 80. Geburtstag gratulieren wir...
v.li.n.re.:	Hemberger Berta, Schmid Johann, Buchberger
	 Josef, Viehböck Franz, Leimlehner Anna,
	 DI Fischer Otto, Panhofer Karl, Neuhauser
	 Michael und in Vertretung für seine Frau
	 Schmidberger Berta - Herr Schmidberger
	 Anton

nicht am Bild:	 Bayrhofer Margarita, Langthaller
	 Maria, Furchtlehner Hermine und 
	 Leonhartsberger Marianne

zum 85. Geburtstag gratulieren wir...
v.li.n.re.:	Slawiczek Johann, Hochgatterer Maria,
	 Fröschl Zäzilia und Weinberger Hermine

nicht am Bild:	 Buchmayr Christine, Penzinger
	 Helene, Hintersteiner Margareta und 
	 Bindreiter Leopoldine
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Freitag, 12. Jänner 2018
10.00 und 13.30 Uhr

Ein buntes Programm – angefangen 
von Unterrichtssequenzen bis hin zu 
Spiel-, Sport- und Bastelaktivitäten soll 
allen Besucherinnen und Besuchern 
Einblick in das schulische Innenleben 
geben.

Die interessierten VolksschülerInnen 
der vierten Klassen, aber gerne auch 

der dritten Klassen, mit ihren Eltern 
werden über eine Rätselrallye mit 
den verschiedensten Bereichen des 
Europagymnasiums vertraut gemacht. 
Kurze Informationsveranstaltungen 
(NABE, Profil, Schwerpunkte) 
ergänzen das umfangreiche Programm, 
auch für das leibliche Wohl ist bestens 
gesorgt.

Genießen Sie die einmalige Atmosphäre 
zwischen Tradition und Moderne. 

Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen!

Freitag, 26. Jänner 2018
14:00-18:00 Uhr

Interessierte können Einblicke in das 
Schulgeschehen erhalten. Geboten 
wird neben Führungen durchs 
Haus ein Rahmenprogramm mit 

verschiedensten Darbietungen der 
Schüler/-innen. An einzelnen Station 
können sich die Jugendlichen Besucher 
selbst aktiv einbringen. Spannung ist 

garantiert und für das leibliche Wohl 
wird gesorgt!

Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen!

Dienstag, 16. Jänner 2018
Beginn: 11:15

Programm:
Turnvorführungen
Elterninformation
Stationsbetrieb (Schulküche, Erste Hilfe Computer, Experimente Physik)
Sport – Workshop zum Mitmachen
(Sportkleidung mitbringen!)

Weitere Infos: www.sportnmsbadkreuzen.at

Einladung  zum 

TAG DER OFFENEN TÜR 
der 

 
 
 
 

am 

16. Jänner 2018 
Beginn: 11:15 

 

Programm: 
Turnvorführungen, Elterninformation,  

Stationsbetrieb (Schulküche, Erste Hilfe,  
Computer, Experimente Physik),  

Sport – Workshop zum Mitmachen 
(Sportkleidung mitbringen!) 

Weitere Infos: www.sportnmsbadkreuzen.at 
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e u r o g y m . a s n - l i n z . a c . a t  /  s e k @ e u r o g y m . a s n - l i n z . a c . a t

Tag der offenen Tür im Europagymnasium
vom Guten Hirten, Baumgartenberg

Tag der offenen Tür in der BBS Baumgartenberg
Top-Ausbildung mit maximaler Flexibilität

…von der 9. Schulstufe bis zur Matura

Tag der offenen Tür in der
Sport Mittelschule Bad Kreuzen
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Datum Bezeichnung Uhrzeit Ort
Dezember

27.12.2017 Jahreshauptversammlung Eisstockverein 19:00 Uhr Gasthaus Fuchs
27.12.2017 Vollversammlung FF Obernstraße 19:30 Uhr Feuerwehrhaus 
28.12.2017 Vollversammlung FF Münzbach 19:30 Uhr Gasthaus Fuchs
31.12.2017 Jahresschlussandacht 16:00 Uhr Pfarrkirche

Jänner
01.01.2018 Neujahrskonzert des Kammerorchester Münzbach 17:00 Turnhalle der VS Münzbach
03.01.2018 Sprechtag der SVA der Bauern 08:00-12:00 Uhr Bezirksbauernkammer Perg
06.01.2018 1. Einzahlung SV Zur gemütlichen Runde 20:00 Uhr GH Fuchs
07.01.2018 1. Einzahlung SV Zur gemütlichen Runde 10:00 Uhr GH Fuchs
10.01.2018 Beginn Ganzkörpergymnastik (8 Einheiten) 14:00 Uhr Auszeit
13.01.2018 Schitag der Sportunion Münzbach
14.01.2018 1. Einzahlung SV Ameise 08:30-11:00 Uhr GH Fuchs
16.01.2018 Yoga für Schwangere 18:00-19:30 Uhr Famos Perg
17.01.2018 Beginn des Seniorenkegelns 14:00 Uhr GH Fuchs
18.01.2018 Workshop "Der Weg zum gesunden Schlaf" 09:00 Uhr GH Eckerwirt
18.01.2018 Begegnungszone Nr. 2-Frauentreff der anderen Art 19:00 Uhr Sonnenstüberl im

Visionsgarten
18.01.2018 wenn aus Kindern Jugendliche werden 19:30 Uhr Famos Perg
20.01.2018 Preisschnapsen SV Ameise 13:00 Uhr GH Fuchs
25.01.2018 Blutspendeaktion 15:30-20:30 Uhr Volksschule
27.01.2018 Preisschnapsen SV Zur gemütlichen Runde 11:30 Uhr GH Fuchs

Februar
03.02.2018 Rockasitz der Landjugend 20:00 Uhr Sinnepark-Pavillon
03.02.2018 Faustballheimspiel der Frauen 1. Bundesliga 13:00 Uhr Bezirkssporthalle Perg
03.02.2018 Faustballheimspiel der Männer 1. Bundesliga 16:30 Uhr Bezirkssporthalle Perg
04.02.2018 EZA-Markt 09:00 Uhr Pfarrkirche
04.02.2018 Müttersegnung 09:30 Uhr Pfarrkirche
07.02.2018 Sprechtag der SVA der Bauern 08:00-12:00 Uhr Bezirksbauernkammer Perg
09.02.2018 Rockasitz der FF Obernstraß 20:00 Uhr Feuerwehrhaus Obernstraß
10.02.2018 Sakrisch guat der Theatergruppe 19:30 Uhr Auszeit
10.02.2018 Gschnas der Sportunion ab 19:30 Uhr Auszeit
11.02.2018 Sakrisch guat der Theatergruppe 14:30 Uhr und 

19:30 Uhr
Auszeit

11.02.2018 Faschingskaffee 09:00 Uhr Pfarrheim
12.02.2018 Sakrisch guat der Theatergruppe 19:30 Uhr Auszeit

IMPRESSUM: Medieninhaber und Herausgeber: Marktgemeinde Münzbach, Arbinger Straße 7, 4323 Münzbach, Redaktion: Markt-
gemeinde Münzbach, Arbinger Straße 7, 4323 Münzbach, Tel. (07264) 45 55, Web: www.muenzbach.at, E-Mail: gemeinde@muenz-
bach.ooe.gv.at, Fotos: Marktgemeinde Münzbach, privat, Rest namentlich gekennzeichnet, Druck: Marktgemeindeamt Münzbach, 
Arbinger Straße 7, 4323 Münzbach, Erscheinungsort: 4323 Münzbach, Herstellungsort: 4323 Münzbach

Veranstaltungen
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Mittwoch, 10. Jänner 
Mittwoch, 07. Februar 

Mittwoch, 07. März 
Donnerstag, 05. April 
Donnerstag, 03. Mai 

Mittwoch, 30. Mai 
Mittwoch, 27. Juni 

Mittwoch, 25. Juli 
Mittwoch, 22. August 

Mittwoch, 19. September 
Mittwoch, 17. Oktober 

Mittwoch, 14. November 
Mittwoch, 12. Dezember 

 
 
 
 
 
 
 

Montag, 09. April Montag, 22. Oktober 
 

ACHTUNG: 
Die Termine für das BAV-Mobil (mobile Problemstoffsammlung) 

sind nicht gleich mit den Abfallterminen! Es steht wie oben 
angeführt bei der Altstoffsammelstelle jeweils von 13:00 bis 

19:00 Uhr bereit. 
 

 
 
 

Für Fragen zum richtigen Abfalltrennen steht Ihnen der 
Bezirksabfallverband (BAV) Perg zur Verfügung unter: 

Kickenau 7, 4320 Perg, Tel.: (07262) 531 34, Fax: DW 20, 
E-Mail: perg@umweltprofis.at, Internet: www.umweltprofis.at/perg 

mobile 
Problemstoff-
sammlung 

 2018 


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W A S   W I R D   G E S A M M E L T ? 
 

 
 

 

Folgende  Problemstoffe können über das BAV-Mobil entsorgt werden: 
 

KFZ-Starterbatterien Druckerpatrone (Cartridge) Feuerlöscher 
Konsumbatterien Werkstättenabfälle Altölverpackung 

(Ölgebinde) 
Knopfzellen Ölbindemittel Ölis 
Dispersionsfarben Altöl und Ölfilter Elektrokleingeräte 
Farben und Lacke Leuchtstoffröhren Kabelschrott 
Schädlingsbekämpfungsmittel Spraydosen mit Restinhalten Nichteisenmetalle 
Säuren und Laugen Altmedikamente  
Lösungsmittel Kunststoffemballagen mit schädlichen Restinhalten 
 
 
Altstoffe (Verpackungsmaterial aus Kunststoff und Metall, Altpapier und Altglas) 
werden nur mehr bei der Sammelstelle in der Schwemmstraße gesammelt: 
 
Für folgende Abfallfraktionen stehen ausreichend Container zur Verfügung: 
 

 Metallverpackungen  
   (blauer Container) 

 Kunststoffverpackung   
   (gelber Container) 
 

 
 Altpapier (roter Container) 
 Weißglas 
 Buntglas 

 
 

Bitte den neuen Sammelplatz unbedingt sauber halten! 
Sperrmüll und Bioabfälle dürfen dort keinesfalls abgelagert werden!!!! 
Restabfall darf nur mit den braunen Säcken in den Großraumcontainern 
abgegeben werden!!! 
 

Bioabfall 
 

Es wird wieder ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Bioabfall nicht über den 
Restabfall (braune Abfallsäcke) entsorgt werden darf! 

 
Bioabfall darf ausschließlich durch 

- Eigenkompostierung oder  
- durch die Bioabfallsammlung der Marktgemeinde Münzbach 

entsorgt werden. 
 
 

Anmeldung zur Bioabfallsammlung unter der Tel. (07264) 45 55. 
 
 

Für etwaige Fragen steht Ihnen der Bezirksabfallverband Perg, Kickenau 7, 4320 Perg, Tel.: (07262) 531 34, Fax: 
DW 20, Internet: www.umweltprofis.at/perg, E-Mail: perg@umweltprofis.at, gerne zur Verfügung. 




